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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN HOTELAUFNAHMEVERTRAG 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Buchnas Landhotel Saarschleife e.K., Landhaus Cloef 

und Ferienwohnungen  

1 GELTUNGSBEREICH 

1.1 Diese Geschä ftsbedingungen (AGB) gelten fu r sä mtliche Verträ ge der Buchnäs Ländhotel 

Säärschleife e.K. (Inhäber: Michäel Buchnä) (Hotel) mit Dritten (Kunde/n) u ber die mietweise 

Ü berlässung von Hotelzimmern zur Beherbergung des Kunden, älle in diesem Zusämmenhäng 

fu r den Kunden erbrächten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels und die 

Bereitstellung von Veränstältungsrä umen, Personäl sowie zubereiteter Speisen und Geträ nke. 

1.2 Die Ünter- oder Weitervermietung der u berlässenen Zimmer sowie deren Nutzung zu 

änderen äls Beherbergungszwecken bedu rfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in 

Textform, wobei § 540 Absätz 1 Sätz 2 BGB äbbedungen wird, soweit der Kunde nicht 

Verbräucher ist. 

1.3 Allgemeine Geschä ftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher 

äusdru cklich vereinbärt wurde. 

 

2 VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, VERJÄHRUNG 

2.1 Verträgspärtner sind däs Hotel und der Kunde. Der Verträg kommt durch die Annähme einer 

Reservierung bzw. eines Angebots des Kunden durch däs Hotel zustände. Däs Hotel känn dem 

Kunden äuf dessen äusdru cklichen Wunsch den Verträg in Textform bestä tigen. 

2.2 Alle Anspru che gegen däs Hotel verjä hren grundsä tzlich in einem Jähr äb dem gesetzlichen 

Verjä hrungsbeginn. Dies gilt nicht bei Schädensersätzänspru chen und bei sonstigen Anspru chen, 

sofern letztere äuf einer vorsä tzlichen oder grob fährlä ssigen Pflichtverletzung des Hotels 

beruhen. 

 

3 LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, VERZUG, AUFRECHNUNG 

3.1 Däs Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhälten und die 

vereinbärten Leistungen zu erbringen. 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die fu r die Zimmeru berlässung und die von ihm in Anspruch 

genommenen weiteren Leistungen vereinbärten bzw. geltenden Preise des Hotels zu zählen. Dies 

gilt äuch fu r vom Kunden direkt oder u ber däs Hotel beäufträgte Leistungen, die durch Dritte 

erbrächt und vom Hotel veräuslägt werden. 

3.3 Die vereinbärten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des 

Verträgsschlusses geltenden Steuern und lokälen Abgäben. Nicht enthälten sind lokäle Abgäben, 

die näch dem jeweiligen Kommunälrecht vom Gäst selbst geschuldet sind, wie zum Beispiel 

Kurtäxe. 

Bei A nderung der gesetzlichen Ümsätzsteuer oder der Neueinfu hrung, A nderung oder 

Abschäffung lokäler Abgäben äuf den Leistungsgegenständ näch Verträgsschluss werden die 

Preise entsprechend ängepässt. Bei Verträ gen mit Verbräuchern gilt dieses nur, wenn der 

Zeiträum zwischen Verträgsäbschluss und Verträgserfu llung vier Monäte u berschreitet. 

3.4 Däs Hotel känn seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewu nschten nächträ glichen 

Verringerung der Anzähl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der 
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Aufenthältsdäuer des Kunden dävon äbhä ngig mächen, däss sich der Preis fu r die Zimmer 

und/oder fu r die sonstigen Leistungen des Hotels erho ht. 

3.5 Rechnungen des Hotels ohne Fä lligkeitsdätum sind binnen zehn Tägen äb Zugäng der 

Rechnung ohne Abzug fä llig und zählbär. Däs Hotel känn die unverzu gliche Zählung fä lliger 

Forderungen jederzeit vom Kunden verlängen. Fu r den Zählungsverzug des Kunden gelten die 

gesetzlichen Regelungen. Dem Hotel bleibt der Nächweis eines ho heren Schädens vorbehälten. 

3.6 Däs Hotel ist berechtigt, bei Check-In des Kunden im Hotel eine Sicherheitsleistung – 25 % 

der vereinbärten Vergu tung bei Voräutorisierung mittels einer äkzeptierten Kreditkärte, 25 % 

der vereinbärten Vergu tung bei Bäränzählung oder Zählung der vollen vereinbärten Vergu tung 

mittels einer im EÜ-Zählungsverkehr zugelässenen EC-Kärte oder Girocärd – zu verlängen. 

Alternätiv känn der Kunde eine Anzählung, 70 % der vereinbärten Vergu tung, mittels 
Bänku berweisung än däs Hotel voräb leisten. Bei Voräuszählungen oder Sicherheitsleistungen 

fu r Päuschälreisen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen unberu hrt. 

Bei Verzug des Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen. 

3.7 In begru ndeten Fä llen, zum Beispiel bei Zählungsru ckständ des Kunden oder Erweiterung 

des Verträgsumfängs, ist däs Hotel berechtigt, äuch näch Verträgsschluss bis zu Beginn des 

Aufenthälts eine weitere Voräuszählung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer 

3.6 oder eine Anhebung der im Verträg vereinbärten Voräuszählung oder Sicherheitsleistung bis 

zur vollen vereinbärten Vergu tung zu verlängen. 

3.8 Däs Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und wä hrend des Aufenthälts vom Kunden eine 

weitere ängemessene Voräuszählung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer 3.6 

fu r bestehende und ku nftige Forderungen äus dem Verträg zu verlängen, soweit eine solche 

nicht bereits gemä ß vorstehender Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 geleistet wurde. 

3.9 Der Kunde känn nur mit einer unstreitigen oder rechtskrä ftigen oder entscheidungsreifen 

Forderung gegenu ber einer Forderung des Hotels äufrechnen oder verrechnen. 

 

4 RÜCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG) / 

NICHTINANSPRUCHNAHME DER LEISTUNGEN DES HOTELS (NO SHOW) 

4.1 Der Kunde ist berechtigt, bis spä testens 14 Täge vor seiner Anreise, dem vereinbärten Dätum 

der Zimmeru berlässung, von dem Hoteläufnähmeverträg zuru ckzutreten (Stornierung). Ein 

Ru cktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Verträg in ällen änderen Fä llen ist 

nur mo glich, wenn ein Ru cktrittsrecht im Verträg äusdru cklich vereinbärt wurde, ein sonstiges 

gesetzliches Ru cktrittsrecht besteht oder wenn däs Hotel der Verträgsäufhebung äusdru cklich 

zustimmt. Die Vereinbärung eines Ru cktrittsrechts sowie die etwäige Zustimmung zu einer 

Verträgsäufhebung bedärf der Textform. 

4.2 Erfolgt der Verträgsäbschluss in Zusämmenhäng mit der Absicht des Kunden, eine im Hotel 

stättfindende Veränstältung zu besuchen, ist der Kunde im Fäll einer vollstä ndigen oder 

teilweisen Absäge dieser Veränstältung durch den Veränstälter, soweit die Absäge der 

Veränstältung nicht von dem Hotel zu vertreten ist, gilt däs Ru cktrittsrecht gemä ß der Regelung 

in 4.1 nicht. Der Kunde ist nicht berechtigt, von dem mit dem Hotel geschlossenen Verträg 

zuru ckzutreten, wenn ein Ru cktrittsrecht im Verträg nicht äusdru cklich vereinbärt wurde. Die 

vorstehende Regelung gilt äuch, wenn däs Hotel im Zusämmenhäng mit der Veränstältung mit 

dem Veränstälter ein Zimmerkontingent mit besonderen Konditionen vereinbärt hät und die 

besonderen Konditionen des Zimmerkontingents fu r den Verträg des Kunden gelten und die 

besonderen Konditionen kein Ru cktrittsrecht des Kunden regeln. 
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4.3 Erfolgt der Verträgsäbschluss durch den Veränstälter einer im Hotel stättfindenden 

Veränstältung fu r oder im Nämen Dritter, ist weder der Veränstälter noch der Dritte berechtigt, 

im Fäll einer vollstä ndigen oder teilweisen Absäge dieser Veränstältung durch den Veränstälter, 

soweit die Absäge der Veränstältung nicht von dem Hotel zu vertreten ist, von dem mit dem 

Hotel geschlossenen Verträg zuru ckzutreten, wenn ein Ru cktrittsrecht im Verträg nicht 

äusdru cklich vereinbärt wurde. 

4.4 Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Ru cktritt vom 

Verträg wirksäm vereinbärt wurde, känn der Kunde bis dähin vom Verträg zuru cktreten, ohne 

Zählungs- oder Schädensersätzänspru che des Hotels äuszulo sen. Däs Ru cktrittsrecht des 

Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbärten Termin sein Recht zum Ru cktritt gegenu ber 

dem Hotel äusu bt. 

4.5 Ist ein Ru cktrittsrecht nicht vereinbärt oder bereits erloschen, besteht äuch kein gesetzliches 

Ru cktritts- oder Ku ndigungsrecht und stimmt däs Hotel einer Verträgsäufhebung nicht zu, behä lt 

däs Hotel den Anspruch äuf die vereinbärte Vergu tung trotz Nichtinänspruchnähme der 

Leistung. Däs Hotel hät die Einnähmen äus änderweitiger Vermietung der Rä ume und/oder 

Zimmer sowie die erspärten Aufwendungen änzurechnen. 

4.6 Werden die Zimmer nicht änderweitig vermietet, so känn däs Hotel den Abzug fu r erspärte 

Aufwendungen päuschälieren. Der Kunde ist in diesem Fäll verpflichtet, mindestens 70% des 

verträglich vereinbärten Preises fu r Ü bernächtung mit oder ohne Fru hstu ck sowie fu r 

Päuschälärrängements mit Fremdleistungen, 70% fu r Hälbpensions- und 60% fu r 

Vollpensionsärrängements – bei einer Stornierung äm Anreisetäg, dem vereinbärten Dätum der 

Zimmeru berlässung, oder einer Nichtänreise des Kunden mindestens 90 % des vollen 

verträglichen vereinbärten Preises – zu zählen. Dem Kunden steht der Nächweis frei, däss der 

vorgenännte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Ho he entständen ist. 

4.7 Von dem Kunden geleistete Voräuszählung, Anzählung und oder Sicherheitsleistungen, die 

u ber den Zählungsänspruch des Hotels hinäusgehen, werden dem Kunden im Fäll des Ru cktritts 

unverzu glich zuru ckerstättet.  

 

5 RÜCKTRITT DES HOTELS 

5.1 Sofern vereinbärt wurde, däss der Kunde innerhälb einer bestimmten Frist kostenfrei vom 

Verträg zuru cktreten känn, ist däs Hotel in diesem Zeiträum seinerseits berechtigt, vom Verträg 

zuru ckzutreten, wenn Anfrägen änderer Kunden näch den verträglich gebuchten Zimmern 

vorliegen und der Kunde äuf Ru ckfräge des Hotels mit ängemessener Fristsetzung äuf sein Recht 

zum Ru cktritt nicht verzichtet. 

5.2 Wird eine gemä ß Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 vereinbärte oder verlängte Voräuszählung 

oder Sicherheitsleistung äuch näch Verstreichen einer vom Hotel gesetzten ängemessenen 

Nächfrist nicht geleistet, so ist däs Hotel ebenfälls zum Ru cktritt vom Verträg berechtigt. 

5.3 Ferner ist däs Hotel berechtigt, äus sächlich gerechtfertigtem Grund von dem Verträg 

äußerordentlich zuru ckzutreten, insbesondere fälls ho here Gewält oder ändere vom Hotel nicht 

zu vertretende Ümstä nde die Erfu llung des Verträgs unmo glich mächen, wobei äls Ümstä nde 

ho herer Gewält beispielsweise, äber nicht äbschließend Krieg, Streiks, von dem Hotel nicht 

verschuldete Folgen eines Arbeitskämpfes bei dem Hotel, Ünruhen, Enteignungen, Gewitter, 

Blitzeinschläg, Sturm, Pändemien, Grubenschä den, Ü berschwemmungen und sonstige 

Näturkätästrophen oder Bombenentschä rfung im Ümfeld des Hotels gelten Zimmer oder Rä ume 

schuldhäft unter irrefu hrender oder fälscher Angäbe oder Verschweigen wesentlicher Tätsächen 

gebucht werden; wesentlich känn däbei die Identitä t des Kunden, die Zählungsfä higkeit oder der 
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Aufenthältszweck sein däs Hotel begru ndeten Anläss zu der Annähme hät, däss die 

Inänspruchnähme der Leistung den reibungslosen Geschä ftsbetrieb, die Sicherheit oder däs 

Ansehen des Hotels in der Ö ffentlichkeit gefä hrden känn, ohne däss dies dem Herrschäfts- bzw. 

Örgänisätionsbereich des Hotels zuzurechnen ist der Zweck bzw. der Anläss des Aufenthältes 

gesetzeswidrig sind ein Verstoß gegen Ziffer 1.2 der AGB vorliegt. 

5.4 Im Fäll einer Aufläge durch o rtlich zustä ndige Beho rden und/oder eine Verordnung oder 

Verfu gung der o rtlich zustä ndige Regierung, die eine Aufrechterhältung des Hotelbetriebs 

einschrä nken oder vollstä ndig untersägen, ist däs Hotel ebenfälls berechtigt, von dem Verträg 

äußerordentlich zuru ckzutreten, soweit die Aufläge, Verordnung oder Verfu gung nicht 

unmittelbär und schuldhäft durch däs Hotel verursächt oder veränlässt wurde und die 

verträgsgegenstä ndliche Leistung des Hotels von der eingeschrä nkten oder vollstä ndigen 

Üntersägung des Hotelbetriebs erfässt wird. 

5.5 Der berechtigte Ru cktritt des Hotels begru ndet keinen Anspruch des Kunden äuf 

Schädensersätz. 

5.6 Von dem Kunden geleistete Voräuszählung, Anzählung und oder Sicherheitsleistungen, die 

u ber den Zählungsänspruch des Hotels hinäusgehen, werden dem Kunden im Fäll des Ru cktritts 

unverzu glich zuru ckerstättet. 

 

6 ZIMMERBEREITSTELLUNG, -ÜBERGABE UND -RÜCKGABE 

6.1 Der Kunde erwirbt keinen Anspruch äuf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit dieses 

nicht äusdru cklich vereinbärt wurde. 

6.2 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden äb 15:00 Ühr (sonntägs äb 16.00 Ühr) des 

vereinbärten Anreisetäges zur Beherbergung zur Verfu gung. Der Kunde hät keinen Anspruch äuf 

fru here Bereitstellung. Die Mitnähme eines Pedelecs, E-Bikes und/oder eines Akkus eines 

Pedelecs oder E-Bikes äuf däs Zimmer ist nicht Gegenständ der Beherbergung und dem Kunden 

nicht erläubt. 

6.3 Am vereinbärten Abreisetäg sind die Zimmer dem Hotel spä testens um 11:00 Ühr gerä umt 

zur Verfu gung zu stellen. Dänäch känn däs Hotel äufgrund der verspä teten Rä umung des 

Zimmers fu r dessen verträgsu berschreitende Nutzung bis 18:00 Ühr 50% des vollen 

Logispreises (Listenpreises) in Rechnung stellen, äb 18:00 Ühr 80%. Verträgliche Anspru che des 

Kunden werden hierdurch nicht begru ndet. Ihm steht es frei nächzuweisen, däss dem Hotel kein 

oder ein wesentlich niedrigerer Anspruch äuf Nutzungsentgelt entständen ist. 

 

7 BEREITSTELLUNG VON VERANSTALTUNGSRÄUMEN SOWIE IM ZUSAMMENHANG DAMIT 

GEBUCHTE HOTELZIMMER, PERSONAL SOWIE LEBENSMITTELN UND ZUBEREITETEN 

SPEISEN 

7.1 Reservierte Veränstältungsrä ume (Rä ume) stehen dem Kunden (Veränstälter) nur zu der 

schriftlich vereinbärten Zeit zur Verfu gung. Eine Inänspruchnähme der Rä umlichkeiten u ber den 

vereinbärten Zeiträum hinäus bedärf der vorherigen Genehmigung der Event- und 

Veränstältungsäbteilung des Hotels. Im Fälle der Vereinbärung des Angebots von Mitteln 

und/oder der Zubereitung von Speisen erfolgt der Einkäuf und die Zubereitung zeitnäh vor der 

vereinbärten Leistungszeit, spä testens sechs Täge vor der vereinbärten Leistungszeit. 
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Däs Mitbringen von Speisen und/oder Geträ nken durch den Kunden und/oder durch seine 

Veränstältungsgä ste ist grundsä tzlich äusgeschlossen. Ausnähmen unter Vereinbärung eines 

Gedeck- oder Korkengelds bedu rfen der Textform. 

7.2 Däs Hotel beno tigt bei ällen Veränstältungen bis spä testens 3 Arbeitstägen vor Beginn der 

Veränstältung die genäue Angäbe der teilnehmenden Personen. Eine Gäräntiezähl muss der 

Event- und Veränstältungsäbteilung des Hotels in Textform mitgeteilt werden und bedärf der 

Ru ckbestä tigung. Diese ängegebene Zähl der teilnehmenden Personen – äuch bezu glich 

vereinbärter Lebensmittel und zubereiteter Speisen – gilt in Folge äls gäräntierte 

Mindestteilnehmerzähl und wird dem Veränstälter äuf jeden Fäll in Rechnung gestellt. Sollten 

däru ber hinäus mehr Personen teilnehmen, so wird däs Hotel näch der tätsä chlich änwesenden 

Personenänzähl äbrechnen. Bei Abweichung der Teilnehmerzähl von u ber 10% ist däs Hotel 

gegenu ber dem Veränstälter berechtigt, die Preise neu zu berechnen und/oder die bestä tigten 

Rä umlichkeiten zu täuschen. 

7.3 Bei Üm- bzw. Abbestellung von reservierten Veränstältungsrä umen sowie im Zusämmenhäng 

dämit gebuchte Hotelzimmer (in Beächtung und Anwendung der Regelungen in Ziffer 4. dieser 

AGB), einschließlich bestellter bzw. vereinbärter Lebensmittel und/oder Speisen werden in 

Rechnung gestellt: 

Veranstaltungen mit bis zu 20 teilnehmende Personen 

bis 21 Täge vor Ankunft keine Kosten 

20-14 Täge vor Ankunft 45% der vereinbärten Preise 

13-7 Täge vor Ankunft 80% der vereinbärten Preise 

6-0 Täge vor Ankunft 100% der vereinbärten Preise 

Veranstaltungen mit 21 bis zu 60 teilnehmende Personen 

bis 35 Täge vor Ankunft keine Kosten 

34-21 Täge vor Ankunft 30% der vereinbärten Preise 

20-14 Täge vor Ankunft 45% der vereinbärten Preise 

13-7 Täge vor Ankunft 80% der vereinbärten Preise 

6-0 Täge vor Ankunft 100% der vereinbärten Preise 

Veranstaltungen ab 61 teilnehmende Personen 

bis 42 Täge vor Ankunft keine Kosten 

41-28 Täge vor Ankunft 30% der vereinbärten Preise 

27-14 Täge vor Ankunft 45% der vereinbärten Preise 

13-7 Täge vor Ankunft 80% der vereinbärten Preise 

6-0 Täge vor Ankunft 100% der vereinbärten Preise 

Däs Hotel bemu ht sich, nicht in Anspruch genommene Veränstältungsrä ume und 

Tägungspäuschälen näch Mo glichkeit änderweitig zu vergeben und vereinbärungsgemä ß 

eingekäufte Lebensmittel und bereits zubereitete Speisen unter Einhältung der gesetzlichen 

Bestimmungen und Regeln änderweitig in dem Hotel zu verwenden. 
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Bis zur änderweitigen Vergäbe der verträglich vereinbärten Rä ume oder Arrängements 

und/oder änderweitigen Verwendung eingekäufter Lebensmittel und bereits zubereiteter 

Speisen hät der Veränstälter fu r die Däuer des Verträgs unter Beru cksichtigung der 

vorgenännten Kostenregelung den entsprechenden Beträg zu zählen. 

Dem Veränstälter känn vom Hotel äuch näch Ende der Veränstältung Personäl zur Verfu gung 

gestellt werden. Bei Veränstältungen, die u ber däs vereinbärte Ende oder u ber 23 Ühr 

hinäusgehen, werden dem Veränstälter pro Stunde, pro Mitärbeiter mindestens 80.00 Euro 

inklusive der derzeit gu ltigen MwSt. in Rechnung gestellt.  

Fälls keine ändere Vereinbärung getroffen wurde, werden dem Veränstälter älle Geträ nke näch 

tätsä chlichem Verbräuch berechnet. 

A ndern oder verschieben sich die Stärtzeiten und die Schlusszeiten der Veränstältung, so bedärf 

dieses der unverzu glichen Mitteilung des Veränstälters in Textform und der Ru ckbestä tigung der 

Event- und Veränstältungsäbteilung des Hotels. Erfolgt diese Mitteilung nicht oder nicht 

unverzu glich, so känn däs Hotel dem Veränstälter zusä tzliche Kosten der Leistungsbereitschäft 

in Rechnung stellen. 

7.3 Däs Anbringen von Dekorätionsmäteriäl oder sonstigen Gegenstä nden ist ohne Zustimmung 

des Hotels nicht gestättet. Mitgefu hrte Ausstellungs- oder sonstige, äuch perso nliche 

Gegenstä nde befinden sich äuf Gefähr des Kunden in den Veränstältungsrä umen bzw. im Hotel. 

Däs Hotel u bernimmt fu r Verlust, Üntergäng oder Beschä digung keine Häftung, äuch nicht fu r 

Vermo gensschä den, äußer bei grober Fährlä ssigkeit oder Vorsätz des Hotels. Hiervon 

äusgenommen sind Schä den äus der Verletzung des Lebens, des Ko rpers oder der Gesundheit. 

Zudem sind älle Fä lle, in denen die Verwährung äufgrund der Ümstä nde des Einzelfälls eine 

verträgstypische Pflicht därstellt, von dieser Häftungsfreizeichnung äusgeschlossen. 

7.4 Mitgebrächtes Dekorätionsmäteriäl hät den brändschutztechnischen Anforderungen zu 

entsprechen. Däs Hotel ist berechtigt, däfu r einen beho rdlichen Nächweis zu verlängen. Erfolgt 

ein solcher Nächweis nicht, so ist däs Hotel berechtigt, bereits eingebrächtes Mäteriäl äuf Kosten 

des Veränstälters zu entfernen. Wegen mo glicher Beschä digungen sind die Aufstellung und 

Anbringung von Gegenstä nden vorher mit dem Hotel äbzustimmen. 

7.5 Mitgebrächte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstä nde sind näch Ende der Veränstältung 

unverzu glich zu entfernen. Ünterlä sst der Veränstälter dies, därf däs Hotel die Entfernung und 

Lägerung zu Lästen des Veränstälters vornehmen. Verbleiben die Gegenstä nde im 

Veränstältungsräum, känn däs Hotel fu r die Däuer des Vorenthältens des Räumes eine 

ängemessene Nutzungsentschä digung berechnen. 

7.6 Soweit däs Hotel fu r den Veränstälter äuf dessen Veränlässung technische und sonstige 

Einrichtungen von Dritten beschäfft, händelt es im Nämen, in Vollmächt und äuf Rechnung des 

Veränstälters. Der Veränstälter häftet fu r die pflegliche Behändlung und die ordnungsgemä ße 

Ru ckgäbe. Er stellt däs Hotel von ällen Anspru chen Dritter äus der Ü berlässung dieser 

Einrichtungen frei. 

7.7 Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlägen des Veränstälters unter Nutzung des 

Stromnetzes des Hotels bedärf dessen Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Gerä te 

äuftretende Sto rungen oder Beschä digungen än den technischen Anlägen des Hotels gehen zu 

Lästen des Veränstälters, soweit däs Hotel diese nicht zu vertreten hät. Die durch die 

Verwendung entstehenden Stromkosten därf däs Hotel päuschäl erfässen und berechnen. 

7.8 Sto rungen än vom Hotel zur Verfu gung gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen 

werden näch Mo glichkeit umgehend beseitigt. Zählungen ko nnen nicht zuru ckbehälten oder 

gemindert werden, soweit däs Hotel diese Sto rungen nicht zu vertreten hät. 
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7.9 Fu r Beschä digungen der Einrichtung und/oder des Inventärs des Hotels, die beim Auf- und 

Abbäu oder wä hrend der Veränstältung verursächt wurden, häftet der Veränstälter ohne 

Verschuldensnächweis. 

7.10 Sofern der Veränstälter Ünternehmer ist, häftet er fu r älle Schä den än Gebä ude oder 

Inventär, die durch Veränstältungsteilnehmer bzw. -besucher, Mitärbeiter, sonstige Dritte äus 

seinem Bereich oder ihn selbst verursächt werden. 

7.11 Däs Hotel ist berechtigt, bei Verträgsschluss von dem Veränstälter eine ängemessene 

Voräuszählung oder die Stellung einer ängemessenen Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form 

einer Kreditkärtengäräntie, zu verlängen. Die Ho he der Voräuszählung und die Zählungstermine 

ko nnen in Textform verlängt werden. Bei Verzug des Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen. 

7.12 Däs Hotel ist berechtigt, äus sächlich gerechtfertigtem Grund von dem Verträg 

äußerordentlich zuru ckzutreten, insbesondere fälls ho here Gewält oder ändere vom Hotel nicht 

zu vertretende Ümstä nde die Erfu llung des Verträgs unmo glich mächen, wobei äls Ümstä nde 

ho herer Gewält beispielsweise, äber nicht äbschließend Krieg, Streiks, von dem Hotel nicht 

verschuldete Folgen eines Arbeitskämpfes bei dem Hotel, Ünruhen, Enteignungen, Gewitter, 

Blitzeinschläg, Sturm, Pändemien, Grubenschä den, Ü berschwemmungen und sonstige 

Näturkätästrophen oder Bombenentschä rfung im Ümfeld des Hotels gelten däs Hotel 

begru ndeten Anläss zu der Annähme hät, däss die Inänspruchnähme der Leistung den 

reibungslosen Geschä ftsbetrieb, die Sicherheit oder däs Ansehen des Hotels in der Ö ffentlichkeit 

gefä hrden känn, ohne däss dies dem Herrschäfts- bzw. Örgänisätionsbereich des Hotels 

zuzurechnen ist. 

7.13 Im Fäll einer Aufläge durch o rtlich zustä ndige Beho rden und/oder eine Verordnung oder 

Verfu gung der o rtlich zustä ndige Regierung, die eine Aufrechterhältung des Hotelbetriebs 

einschrä nken oder vollstä ndig untersägen, ist däs Hotel ebenfälls berechtigt, von dem Verträg 
äußerordentlich zuru ckzutreten, soweit die Aufläge, Verordnung oder Verfu gung nicht 

unmittelbär und schuldhäft durch däs Hotel verursächt oder veränlässt wurde und die 

verträgsgegenstä ndliche Leistung des Hotels von der eingeschrä nkten oder vollstä ndigen 

Üntersägung des Hotelbetriebs erfässt wird. 

7.14 Der berechtigte Ru cktritt des Hotels begru ndet keinen Anspruch des Veränstälters äuf 

Schädensersätz. 

 

8 HAFTUNG DES HOTELS 

8.1 Däs Hotel häftet fu r von ihm zu vertretende Schä den äus der Verletzung des Lebens, des 

Ko rpers oder der Gesundheit. Weiterhin häftet es fu r sonstige Schä den, die äuf einer 

vorsä tzlichen oder grob fährlä ssigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungsweise äuf einer 

vorsä tzlichen oder fährlä ssigen Verletzung von verträgstypischen Pflichten des Hotels beruhen. 

Verträgstypische Pflichten sind solche Pflichten, deren Erfu llung die ordnungsgemä ße 

Durchfu hrung des Verträges u berhäupt erst ermo glicht und äuf deren Einhältung der Kunde 

regelmä ßig verträut und verträuen därf. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht die eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfu llungsgehilfen gleich. Weitergehende Schädensersätzänspru che 

sind, soweit in dieser Ziffer 8 der AGB nicht änderweitig geregelt, äusgeschlossen. Sollten 

Sto rungen oder Mä ngel än den Leistungen des Hotels äuftreten, wird däs Hotel bei Kenntnis oder 

äuf unverzu gliche Ru ge des Kunden bemu ht sein, fu r Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist 

verpflichtet, däss ihm Zumutbäre beizuträgen, um die Sto rung zu beheben und einen mo glichen 

Schäden gering zu hälten. 
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8.2 Fu r eingebrächte Sächen häftet däs Hotel dem Kunden näch den gesetzlichen Bestimmungen. 

Däs Hotel empfiehlt die Nutzung des Hotel- oder Zimmersäfes. Sofern der Gäst Geld, Wertpäpiere 

und Kostbärkeiten mit einem Wert von mehr äls 800 Euro oder sonstige Sächen mit einem Wert 

von mehr äls 3.500 Euro einzubringen wu nscht, bedärf dies einer gesonderten 

Aufbewährungsvereinbärung in Schriftform mit dem Hotel. 

8.3 Soweit dem Kunden ein Stellplätz in den Hotelgärägen (Gärägen äm Ländhäus Cloef, 

Cloefsträße 43ä, Mettläch Örscholz, Hotelgäräge Cloefsträsse 44, 66693 Mettläch Örscholz) oder 

äuf dem Hotelpärkplätz, äuch gegen Entgelt, zur Verfu gung gestellt wird, kommt dädurch kein 

Verwährungsverträg zustände. Bei Abhändenkommen oder Beschä digung äuf dem 

Hotelgrundstu ck äbgestellter oder rängierter Kräftfährzeuge und deren Inhälte häftet däs Hotel 

nur näch Mäßgäbe der vorstehenden Ziffer 8.1, Sä tze 1 bis 5 der AGB. 

8.4 Weckäufträ ge werden vom Hotel mit gro ßter Sorgfält äusgefu hrt. Nächrichten, Post und 

Wärensendungen fu r die Gä ste werden mit Sorgfält behändelt. Däs Hotel u bernimmt die 

Zustellung, Aufbewährung und – äuf Wunsch – gegen Entgelt die Nächsendung derselben. Däs 

Hotel häftet hierbei nur näch Mäßgäbe der vorstehenden Ziffer 8.1, Sä tze 1 bis 5 der AGB. 

 

9 ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG 

9.1 Die EÜ (Europä ische Ünion) bietet zur äußergerichtlichen Önline-Streitbeilegung, wenn der 

Kunde Verbräucher ist, eine Plättform än, äbrufbär unter: 

https://ec.europä.eu/consumers/odr/mäin/index.cfm?event=mäin.home2.show&lng=DEhttp://

ec.europä.eu/consumers/odr 

9.2 Däs Hotel ist weder verpflichtet noch bereit, än einem Streitbeilegungsverfähren vor einer 

Verbräucherschlichtungsstelle (zustä ndige Verbräucherschlichtungsstelle fu r Dienstleistungen 

im Freizeitbereich: Allgemeine Verbräucherschlichtungsstelle des Zentrums fu r Schlichtung e. V., 

Internet: www.verbräucher-schlichter.de, E-Mäil: mäil@verbräucher-schlichter.de) 

teilzunehmen. 

 

10 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

10.1 A nderungen und Ergä nzungen des Verträgs, der Anträgsännähme oder dieser Allgemeinen 

Geschä ftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige A nderungen oder Ergä nzungen 

durch den Kunden sind unwirksäm. 

10.2 Erfu llungs- und Zählungsort sowie äusschließlicher Gerichtsständ – äuch fu r Scheck- und 

Wechselstreitigkeiten – ist im käufmä nnischen Verkehr däs fu r den Sitz des Hotels jeweils o rtlich 

zustä ndige Gericht. Sofern ein Verträgspärtner die Voräussetzung des § 38 Absätz 2 ZPÖ erfu llt 

und keinen ällgemeinen Gerichtsständ im Inländ hät, gilt äls Gerichtsständ däs jeweils fu r den 

Sitz des Hotels o rtlich zustä ndige Gericht. Däs Hotel ist näch eigener Wähl berechtigt, den 

Kunden äuch än einem änderen gesetzlichen Gerichtsständ zu verklägen. 

10.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des ÜN-Käufrechts und des Kollisionsrechts ist 

äusgeschlossen. 

10.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschä ftsbedingungen unwirksäm oder 

nichtig sein oder werden, so wird dädurch die Wirksämkeit der u brigen Bestimmungen nicht 

beru hrt. Im Ü brigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN ONLINE-SHOP, GUTSCHEIN-SHOP 

Allgemeine Geschä ftsbedingungen fu r den Buchnäs Ländhotel Säärschleife Önline-Shop, 

Gutscheine (https://www.hotel-säärschleife.de/de/hotel/gutscheine/) 

§ 1 Geltung, Begriffsdefinitionen 

(1) Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. (Inhäber: Michäel Buchnä), Cloefsträße 44, Deutschländ 

(im Folgenden: „wir“ oder „Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. oder Buchnäs Ländhotel 

Säärschleife Önline-Shop“) betreibt unter der https://www.hotel-

säärschleife.de/de/hotel/gutscheine/einen Önline-Shop fu r Wären und Dienstleistungen. Die 

nächfolgenden ällgemeinen Geschä ftsbedingungen gelten fu r älle Leistungen zwischen uns und 

unseren Kunden (im Folgenden: „Kunde“ oder „Sie“) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 

gu ltigen Fässung, soweit nicht etwäs Anderes äusdru cklich vereinbärt wurde. 

(2) „Verbräucher“ im Sinne dieser Geschä ftsbedingungen ist jede nätu rliche Person, die ein 

Rechtsgeschä ft zu Zwecken äbschließt, die u berwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstä ndigen beruflichen Tä tigkeit zugerechnet werden ko nnen. „Ünternehmer“ ist eine 

nätu rliche oder juristische Person oder eine rechtsfä hige Personengesellschäft, die bei Abschluss 

eines Rechtsgeschä fts in Ausu bung ihrer gewerblichen oder selbstä ndigen beruflichen Tä tigkeit 

händelt, wobei eine rechtsfä hige Personengesellschäft eine Personengesellschäft ist, die mit der 

Fä higkeit äusgestättet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

 

§ 2 Zustandekommen der Verträge, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen u ber den Verträgsäbschluss gelten fu r Bestellungen u ber unseren 

Önline-Shop unter https:// www.hotel-säärschleife.de/de/hotel/gutscheine/ 

(2) Ünsere Produktdärstellungen im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches Angebot 

zum Abschluss eines Verträges. 

(3) Bei Eingäng einer Bestellung in unserem Önline-Shop gelten folgende Regelungen: Der Kunde 

gibt ein bindendes Verträgsängebot äb, indem er die in unserem Önline-Shop vorgesehene 

Bestellprozedur erfolgreich durchlä uft. Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 

Auswähl der gewu nschten Wäre, der gewä hlten Dienstleistung(en), 

Hinzufu gen der Produkte durch Anklicken des entsprechenden Buttons (z.B. „In den Wärenkorb“, 

„In die Einkäufstäsche“ o.ä .), 

Pru fung der Angäben im Wärenkorb, 

Aufrufen der Bestellu bersicht durch Anklicken des entsprechenden Buttons (z.B. „Weiter zur 

Kässe“, „Weiter zur Zählung“, „Zur Bestellu bersicht“ o.ä .), 

Eingäbe/Pru fung der Adress- und Kontäktdäten, Auswähl der Zählungsärt, Bestä tigung der AGB 

und Widerrufsbelehrung, 

Abschluss der Bestellung durch Betä tigung des Buttons „Zählungspflichtig bestellen“. Dies stellt 

Ihre verbindliche Bestellung där. 

Der Verträg kommt zustände, indem Ihnen innerhälb von drei Werktägen än die ängegebene E-

Mäil-Adresse eine Bestellbestä tigung von uns zugeht. 

(4) Im Fälle des Verträgsschlusses kommt der Verträg mit Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K., 

Cloefsträße 44, 66693 Mettläch-Örscholz, Deutschländ zustände. 
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(5) Vor der Bestellung ko nnen die Verträgsdäten u ber die Druckfunktion des Browsers 

äusgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Die Abwicklung der Bestellung und 

Ü bermittlung äller im Zusämmenhäng mit dem Verträgsschluss erforderlichen Informätionen, 

insbesondere der Bestelldäten, der AGB und der Widerrufsbelehrung, erfolgt per E-Mäil näch 

dem Auslo sen der Bestellung durch Sie, zum Teil äutomätisiert. Wir speichern den Verträgstext 

näch Verträgsschluss nicht. 

(6) Eingäbefehler ko nnen mittels der u blichen Tästätur-, Mäus- und Browser-Funktionen (z.B. 

»Zuru ck-Button« des Browsers) berichtigt werden. Sie ko nnen äuch dädurch berichtigt werden, 

däss Sie den Bestellvorgäng vorzeitig äbbrechen, däs Browserfenster schließen und den Vorgäng 

wiederholen. 

(7) Die Abwicklung der Bestellung und Ü bermittlung äller im Zusämmenhäng mit dem 
Verträgsschluss erforderlichen Informätionen erfolgt per E-Mäil zum Teil äutomätisiert. Sie 

häben deshälb sicherzustellen, däss die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mäil-Adresse zutreffend 

ist, der Empfäng der E-Mäils technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter 

verhindert wird. 

 

§ 3 Gegenstand des Vertrages und wesentliche Merkmale der Produkte 

(1) Bei unserem Önline-Shop ist Verträgsgegenständ: 

Der Verkäuf von Wären, Tickets und Gutscheinen 

Die konkret ängebotenen Wären ko nnen Sie unseren Artikelseiten entnehmen. 

Die Erbringung von Dienstleistungen 

Die konkret ängebotenen Dienstleistungen ko nnen Sie unseren Artikelseiten entnehmen. 

(2) Die wesentlichen Merkmäle der Wäre und Dienstleistungen finden sich in der 

Artikelbeschreibung. 

(3) Fu r den Verkäuf digitäler Produkte gelten die äus der Produktbeschreibung ersichtlichen 

oder sich sonst äus den Ümstä nden ergebenden Beschrä nkungen, insbesondere zu Härd- 

und/oder Softwäreänforderungen än die Zielumgebung. Wenn nicht äusdru cklich etwäs änderes 

vereinbärt ist, ist Verträgsgegenständ nur die priväte und gewerbliche Nutzung der Produkte 

ohne däs Recht zur Weiterverä ußerung oder Ünterlizensierung. 

 

§ 4 Preise, Versandkosten und Lieferung 

(1) Die in den jeweiligen Angeboten ängefu hrten Preise sowie die Versändkosten sind 

Gesämtpreise und beinhälten älle Preisbeständteile einschließlich äller änfällenden Steuern. 

(2) Der jeweilige Käufpreis ist vor der Lieferung des Produktes zu leisten (Vorkässe), es sei denn, 

wir bieten äusdru cklich den Käuf äuf Rechnung än. Die Ihnen zur Verfu gung stehenden 

Zählungsärten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schältflä che im Önline-Shop oder im 

jeweiligen Angebot äusgewiesen. Soweit bei den einzelnen Zählungsärten nicht änders 

ängegeben, sind die Zählungsänspru che sofort zur Zählung fä llig. 

(3) Zusä tzlich zu den ängegebenen Preisen ko nnen fu r die Lieferung von Produkten 

Versändkosten änfällen, sofern der jeweilige Artikel nicht äls versändkostenfrei äusgewiesen ist. 

Die Versändkosten werden Ihnen äuf den Angeboten, ggf. im Wärenkorbsystem und äuf der 

Bestellu bersicht nochmäls deutlich mitgeteilt. 
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(5) Alle ängebotenen Produkte sind, sofern nicht in der Produktbeschreibung deutlich änders 

ängegeben, innerhälb von 2 – 3 Werktägen versändfertig näch dem Eingäng der Zählung bzw. 

näch dem Eingäng der Bestellung bei einem Käuf äuf Rechnung. 

 

§ 5 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt 

(1) Ein Zuru ckbehältungsrecht ko nnen Sie nur äusu ben, soweit es sich um Forderungen äus 

demselben Verträgsverhä ltnis händelt. 

(2) Die Wäre bleibt bis zur vollstä ndigen Zählung des Käufpreises unser Eigentum. 

 

§ 6 Widerrufsrecht 

Als Verbräucher häben Sie ein Widerrufsrecht. Dieses richtet sich näch unserer 

Widerrufsbelehrung. 

 

§ 7 Haftung 

(1) Vorbehältlich der nächfolgenden Ausnähmen ist unsere Häftung fu r verträgliche 

Pflichtverletzungen sowie äus unerläubter Händlung äuf Vorsätz oder grobe Fährlä ssigkeit 

beschrä nkt. 

(2) Wir häften bei leichter Fährlä ssigkeit im Fälle der Verletzung des Lebens, des Ko rpers, der 

Gesundheit oder bei Verletzung einer verträgswesentlichen Pflicht unbeschrä nkt. Wenn wir 

durch leichte Fährlä ssigkeit mit der Leistung in Verzug geräten sind, wenn die Leistung 

unmo glich geworden ist oder wenn wir eine verträgswesentliche Pflicht verletzt häben, ist die 

Häftung fu r däräuf zuru ckzufu hrende Säch- und Vermo gensschä den äuf den verträgstypisch 

vorhersehbären Schäden begrenzt. Eine verträgswesentliche Pflicht ist eine solche, deren 

Erfu llung die ordnungsgemä ße Durchfu hrung des Verträges u berhäupt erst ermo glicht, deren 

Verletzung die Erreichung des Verträgszwecks gefä hrdet und äuf deren Einhältung Sie 

regelmä ßig verträuen du rfen. Däzu geho rt insbesondere unsere Pflicht zum Tä tigwerden und der 

Erfu llung der verträglich geschuldeten Leistung, die in § 3 beschrieben wird. 

 

§ 8 Vertragssprache 

Als Verträgsspräche steht äusschließlich Deutsch zur Verfu gung. 

 

§ 9 Gewährleistung 

(1) Die Gewä hrleistung richtet sich näch den gesetzlichen Bestimmungen bei Verträgsschluss. 

(2) Als Verbräucher werden Sie gebeten, die Säche/die digitälen Gu ter oder die erbrächte 

Dienstleistung bei Verträgserfu llung umgehend äuf Vollstä ndigkeit, offensichtliche Mä ngel und 

Tränsportschä den zu u berpru fen und uns sowie dem Spediteur Beänständungen 

schnellstmo glich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht näch, hät dies nätu rlich keine Auswirkung 

äuf Ihre gesetzlichen Gewä hrleistungsänspru che. 
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§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbräuchern gilt diese Rechtswähl nur, soweit hierdurch der 

durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Stäätes des gewo hnlichen Aufenthältes des 

Verbräuchers gewä hrte Schutz nicht entzogen wird (Gu nstigkeitsprinzip). 

(2) Die Bestimmungen des ÜN-Käufrechts finden äusdru cklich keine Anwendung. 

(3) Sofern es sich beim Kunden um einen Käufmänn, eine juristische Person des o ffentlichen 

Rechts oder um ein o ffentlich-rechtliches Sondervermo gen händelt, ist Gerichtsständ fu r älle 

Streitigkeiten äus Verträgsverhä ltnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 

Anbieters. 

Allgemeine Ticket-Geschä ftsbedingungen (ATGB) fu r den Käuf und die Verwendung von Tickets 

der Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K.. 

Diese Allgemeinen Ticket-Geschä ftsbedingungen (ATGB) gelten fu r den Erwerb und die 

Verwendung von Tickets zu Veränstältungen der Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. (bspw. zum 

Ku chentisch, Eventpärty, Musicälevent, etc.) Der Erwerber und/oder Inhäber äkzeptiert diese 

ATGB durch den Erwerb oder die Verwendung eines Tickets. 

Ticketbestellung 

Tickets fu r Veränstältungen der Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. sind grundsä tzlich nur bei 

der Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. oder äutorisierten Vorverkäufsstellen zu bestellen. 

Eine nächträ gliche A nderung oder Zuru cknähme der Bestellung ist nicht mo glich. Die Buchnäs 

Ländhotel Säärschleife e.K. nimmt däs vom Kunden äbgegebene Angebot erst mit äusdru cklicher 

Erklä rung oder der Absendung der Tickets än den Kunden än. 

 

Zahlung 

Die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. behä lt sich däs Eigentum än den verwendeten Tickets 

bis zur vollstä ndigen Käufpreiszählung durch den Kunden vor. Der Kunde hät den 

Rechnungsbeträg innerhälb der Zählungsfrist zu begleichen. Sofern der Kunde seiner 

Verpflichtung zur Begleichung des Rechnungsbeträgs nicht innerhälb der ihm gesetzten Frist 

nächkommt 

 

Die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. ist berechtigt, die Bestellung zu ku ndigen, sofern der 

Kunde seiner Verpflichtung zur Begleichung des Rechnungsbeträgs nicht innerhälb der ihm 

gesetzten Frist nächkommt und keine äusreichende Kreditkärten- bzw. Kontodeckung vorliegt. 

Die Geltendmächung von Schädensersätzänspru chen bleibt fu r diesen Fäll äusdru cklich 

vorbehälten. 

Autorisierten Vorverkäufsstellen bleibt es vorbehälten, äbweichende Bestimmungen zu treffen. 

Versand der Tickets 

Der Kunde trä gt die Kosten und die Gefähr des Ticketversänds. Etwäs änderes gilt nur dänn, 

wenn die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. grob fährlä ssig oder vorsä tzlich händelt. 

Die Verpflichtung zur Auswähl eines geeigneten Tränsportunternehmens liegt bei der Buchnäs 

Ländhotel Säärschleife e.K.. 

 



Seite 13 von 14 
 

Beanstandungen 

Der Kä ufer hät die Tickets näch Erhält däräufhin zu pru fen, ob Anzähl, Preis, Dätum, 

Veränstältung und Ört mit seiner Bestellung u bereinstimmen. Eine Beänständung fehlerhäfter 

Tickets hät er der Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. gegenu ber schriftlich oder äuf dem 

Postweg unverzu glich, spä testens jedoch binnen dreier Arbeitstäge näch Zugäng der Tickets än 

die Kontäktdäten mitzuteilen, die unter Ziffer 8 mitgeteilt werden. 

Anspru che äuf Ru cknähme oder Neubestellung der Tickets bestehen näch Abläuf der Frist zur 

Geltendmächung von Beänständungen nicht mehr. Mäßgeblich fu r die Währung der Frist ist der 

Poststempel bzw. däs Ü berträgungsprotokoll der E-Mäil. 

Umtausch und Rückerstattung 

Ein Ümtäusch der Tickets ist grundsä tzlich äusgeschlossen. Tickets, die untergehen oder dem 

Kunden äbhändenkommen werden weder ersetzt, noch zuru ckerstättet. 

Die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. ist berechtigt, A nderungen oder Väriätionen äm 

Progrämm vorzunehmen, sofern dies besondere Vorkommnisse erfordern, die nicht im 

Einflussbereich der Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. liegen. 

Der Kunde hät Anspruch äuf Erstättung des gezählten Ticketpreises sowie äller berechneten 

Gebu hren, wenn Veränstältungen äbgesägt werden. 

Kein Weiterverkäuf der Tickets 

Dem Kunden ist der Erwerb der Tickets äusschließlich zur priväten Nutzung gestättet. 

Ticketinhäbern ist es däher äusdru cklich untersägt, Tickets zu kommerziellen Zwecken 

und/oder mit Gewinnerzielungsäbsicht weiterzugeben oder weiter zu verä ußern.  

Hierzu zä hlen insbesondere 

die Weitergäbe der Tickets zu einem ho heren Preis äls dem urspru nglichen Käufpreis, äuch 

wenn dies im priväten Rähmen pässiert, die Weitergäbe der Tickets äls Werbegeschenk oder zu 

Zwecken der Vermärktung, sofern dies nicht äusdru cklich durch die Buchnäs Ländhotel 

Säärschleife e.K. genehmigt ist, däs Anbieten der Tickets bei Internetäuktionen oder 

vergleichbären Diensten, sowie die gewerbliche und oder kommerzielle Weiterverä ußerung der 

Tickets, sofern dies nicht äusdru cklich durch die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. genehmigt 

ist. 

Im Fälle einer Weitergäbe des Tickets ist die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. berechtigt, vom 

Kunden Auskunft u ber den neuen Inhäber des Tickets (insb. u ber dessen Nämen, Kontäktdäten 

und Geburtsdätum) zu verlängen. 

Däs Ticket wird ungu ltig, sofern es vom Erwerber fu r die in dieser Ziffer genännten Zwecke 

verwendet wird oder der Ticketinhäber in sonstiger Weise gegen diese ATGB versto ßt. 

Weitergehende Schädensersätzänspru che bleiben hiervon unberu hrt. Zudem behä lt sich die 

Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. däs Recht vor, Personen, die gegen diese Üntersägungen 

verstoßen, in Zukunft vom Ticketerwerb äuszuschließen und/ oder weitere zivil- und/ oder 

sträfrechtliche Mäßnähmen einzuleiten. 

Recht am eigenen Bild 

Bei den Veränstältungen der Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. werden Film- und 

Fotoäufnähmen gemächt. Die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. ist däzu berechtigt, Fotos und 

Filme der Veränstältung fu r journälistische Fächärtikel oder ihre eigene Internetprä senz zu 
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nutzen. Die Teilnähme des Kunden stellt eine eindeutig bestä tigende Händlung där, durch die er 

sich hiermit einverständen erklä rt. Weitere Hinweise zur Verärbeitung personenbezogener 

Däten durch die Buchnäs Ländhotel Säärschleife e.K. ko nnen unter https://www.hotel-

säärschleife.de/de/dätenschutz/ eingesehen werden. 


